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Presseinformation - 1067/12/2018 

Luftreinhaltung: Land geht in Berufung gegen 
die Urteile des Verwaltungsgerichts Gelsenkir-
chen zur Fortschreibung der Luftreinhaltepläne 
Essen und Gelsenkirchen 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und  
Verbraucherschutz teilt mit: 

Die Landesregierung hat heute Berufung gegen die Urteile des Verwal-

tungsgerichts Gelsenkirchen vom 15. November 2018 zur Fortschrei-

bung der Luftreinhaltepläne Essen und Gelsen-kirchen eingelegt. Nach 

Auffassung der Landesregierung kann mit den geplanten und vorgeleg-

ten Maßnahmen ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der Luftbelastung 

erreicht werden und sind Fahrverbote angesichts der absehbaren Ein-

haltung der Grenzwerte unverhältnismäßig. 

 

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte mit seinen am 15. Novem-

ber 2018 verkündeten Urteilen das Land dazu verurteilt, in Essen ein 

zonenbezogenes Fahrverbot einzurichten. Davon soll auch  eine Teils-

trecke der Bundesautobahn 40 erfasst werden. Für Gelsenkirchen  

fordert das Verwaltungsgericht ein streckenbezogenes Fahrverbot.  

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hatte das Verwaltungsgericht  

die Berufung zugelassen. 

 

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, die Luftqualität in den Bal-

lungsräumen und damit den Gesundheitsschutz nachhaltig zu verbes-

sern. Zugleich muss die Mobilität der Menschen sichergestellt werden. 

Die Bezirksregierungen arbeiten zusammen mit den Kommunen mit 

Hochdruck an der Fortschreibung der Luftreinhaltepläne, um die Luft-

qualitätsgrenzwerte schnellstmöglich einzuhalten. Durch die Betonung 

der Wahrung der Verhältnismäßigkeit hat das Bundesverwaltungsge-

richt in seinem Grundsatzurteil wichtige Hinweise für die Fortschreibung 

gegeben. Hierbei sind auch die negativen Auswirkungen der Verlage-

rung des Verkehrs auf Ausweichstrecken zu beachten. 
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Ministerin Heinen-Esser: „Ein zonenbezogenes Fahrverbot, das auch 

streckenweise Autobahnen einbezieht, würde einen massiven Eingriff in 

die Verkehrsstruktur des Ruhrgebiets bedeuten mit erheblichen Auswir-

kungen für Anwohner, Pendler und die Wirtschaft.“ 

 
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Telefon 0211 4566-294 
(Christian Fronczak). 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung http://www.land.nrw 
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